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Antrag/Anregung nach §24 GO-NRW:
Die Stadt Lippstadt soll offiziell aufgefordert werden, ihrer
Deichunterhaltungspflicht nachzukommen.

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren Ratsmitglieder,

der Deich an der Westseite der Glenne (in Richtung Liesborn) weist gravierende Schäden
auf. Im September 2024 wurden bei Arbeiten mit schwerem Gerät tiefe Fahrspuren auf der
Deichkrone hinterlassen, die bis heute nicht repariert sind und die im aktuellen Zustand zu
einer eingeschränkten Standfestigkeit des Dammes beitragen.

Regelmäßige Überprüfungen auf Schäden und Sickerlinien wurden auf Seite vier der im
März abgeschlossenen „Vorläufigen Vereinbarung“ festgelegt. Die Fahrspuren sind so
deutlich ausgeprägt, dass eine regelmäßige Kontrolle sie unmöglich hätte übersehen
können…..

Nach vielen Jahren hat die Stadt Lippstadt zum ersten Mal 470 Meter der Glennedämme
instand gesetzt:
- Der Damm im Osten (Lippstädter Seite) wurde über eine Länge von 450 Meter instand
gesetzt.
- Der westlich gelegene Damm (Liesborner Seite) wurde auf einer Strecke von nur
20 Meter instand gesetzt.
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Die neue Vereinbarung zwischen Lippstadt und Wadersloh zur Kostenverteilung für die
Deichunterhaltung führt dazu, dass ein Wadersloher Bürger im Vergleich zu einem
Lippstädter Bürger mit einer etwa 2,8fachen höheren Kostenbelastung konfrontiert wird.

Vor diesem Hintergrund ist ein Unverständnis der Anwohner nachvollziehbar. Gerade
deswegen, aber auch um weitere Schäden bei einem neuen Hochwasserereignis
vorzubeugen, bitten wir Sie auf die Einhaltung der im Abschnitt IV Abs. 3 der „vorläufigen
Vereinbarung“ beschriebenen Kontrollmaßnahmen hinzuwirken und die
Deichunterhaltungsarbeiten durch die Stadt Lippstadt (wie im Abschn. VI festgelegt)
möglichst bald durchführen zu lassen.

Mit freundlichen Grüßen
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